
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vernehmlassung:  
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele (EG-BGS) 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Schweizer 
 
Für die Einladung zur Vernehmlassung zum Einführungsgesetz zum Bundes-
gesetz über Geldspiele (EG-BGS) bedanken wir uns. 
 
Grundsätzlich ist vieles bereits über die Bundesgesetzgebung, d.h. über das 
Bundesgesetz über Geldspiele, sowie über die Bestimmungen im Rahmen 
des Geldspielkonkordats geregelt. Entsprechend ist der Regelungsspielraum 
für den Kanton eher klein, und die Vorlage ist entsprechend schlank 
gehalten. 
 
Zum Schutz vor Spielsucht und Überschuldung ist eine starke Regulierung 
des Angebots im Bereich der Geldspiele wichtig. Es macht grundsätzlich 
Sinn, Geldspiele zu erlauben, um eine Verlagerung ins Ausland oder in 
illegale Aktivitäten zu vermeiden. Die Bevölkerung kann durch Regulierungen 
besser geschützt werden. In diesem Sinne ist es zu begrüssen, dass der 
Kanton Baselland von der Möglichkeit Gebrauch macht, kleine Pokerspiele 
unter Einhaltung von restriktiven Regelungen zu erlauben. Ansonsten wird 
die Praxis im Kanton nicht in relevanter Weise geändert. Das EG-BGS bringt 
somit ausser im Bereich der kleinen Pokerspiele nur marginale Änderungen 
mit sich. 
 
Die SP Baselland hebt es als positiv hervor ist, dass weiterhin ein besonderes 
Augenmerk auf den Schutz vor Spielsucht und auf Prävention gesetzt wird. 
Ebenfalls positiv zu bewerten ist, dass die Erträge aus dem Geldspiel 
weiterhin der Allgemeinheit und der Sportförderung zugutekommen sollen. 
 
Die SP Baselland unterstützt die Vorlage zum Einführungsgesetz über 
Geldspiele (EG-BGS). 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
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